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Für eıne dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung
Anmerkungen ZAUE Umweltgutachten 1994

Im Frühjahr 1994 hat der Rat VO Sachverständigen für Umweltfragen e1im
Bundesminıister für Umwelt, Naturschutz un Reaktorsicherheit se1ın (Ge
samt-)Gutachten vorgelegt *. Der Rat macht CS sıch darın ZUrFr Aufgabe, die se1lt
dem „Erdgipftel“ VO Rıo de Janeıro 19972 VO der internationalen Staatengeme1n-
schaft verbindlich aANSCHOMUNCHN umfassende politische Leitvorstellung eınes
„sustainable development“ analysıeren, enttalten un:! 1m Blick auf seiınen
Kompetenzbereich konkretisıieren.

Die tolgende Darstellung stellt eıne aus praktischen un: Kompetenzgründen
getroffene Auswahl dar. Schwerpunktmäßıg wiırd die ethische Argumentatıon 1mM
Vordergrund stehen, das heißt, der Zugang dem Gutachten 1St 1im wesentlichen
auf e1inNe Dimension beschränkt, allerdings auf eıne für das geEsaAMTLE Gutachten
grundlegende Dimensıion.

Aufgabenstellung
Der Sachverständıigenrat, der sıch den 1m Deutschen mı1t „dauerhaft-umweltge-
rechte Entwicklung“ wiedergegebenen Leitbegriff des „sustainable development“
ausdrücklich eiıgen macht, miıt seınen Überlegungen sehr grundsätzlıch
d namliı;ch be1 eıner Reflexion auf die „methodischen Grundlagen für die WUm:=
SCELZUNG der 1m Leitbild der dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung angelegten
Zielperspektive“ (Vorwort). Der Rat sıeht seıne Aufgabe AAYAQ 3E allem ın der ber-
wındung des Mangels Grundorientierungen un Bewertungsmadfsstäben für e1l-
NCN sachgerechten Umgang mıiıt der vorhandenen Flut unterschiedlicher Daten,
Behauptungen un:! Schlufsfolgerungen. Die spezifische Zielsetzung des vorliegen-
den Gutachtens 1st eın integratives Gesamtkonzept als Orientierungshilte für die
Vermittlung zwıschen wıssenschaftlicher Primärforschung un! Politik“

Ausschlaggebend für die deutsche Fassung der „einprägsamen Formel dauer-
haft-umweltgerechter Entwicklung“ (6) W alr ZUu— eınen die darın anklingende C1I-

weıterte Zeitperspektive („dauerhaft“), 7A61 andern der 1ın Verbindung mıt eıner
dynamıschen Leitidee („Entwicklung“) betonte inhaltliche Aspekt der Umwelt
(„umweltgerecht“) Wıe eın Cantus firmus zieht siıch die 1n der Einleitung
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unterstrichene Vernetzung der Irıas VO ökonomiuischer, soz1ıaler un ökologı-
scher Entwicklung durch den gahzZCch volumınösen Text. In der Einsicht, da{ß 1ın
der Interdependenz dieser rel Komponenten der eigentliche programmatische
Schlüssel AURE gemeınsamen Bewältigung der Menschheitszukunft lıegt, sıeht der
Rat den „entscheidenden Erkenntnisfortschrıitt“ (/) der Sustainabilıty-Konzep-
t10n. Im Unterschied 7ARRE Verteilungsproblematik der sozıalen rage geht be1
der ökologischen Kriıse prımär in Vernetzungsproblem. Idieses umgreift die
Verteilungstrage. Die Bewahrung eıner lebensdienlichen Natur 1St dauerhaft 11UT

denkbar auf der Basıs eıner Einbettung „der Zivilısatiıonssysteme iın das s$1e Lra-

gende Netzwerk der Natur“ 39) Fur das Leıtsystem Wıiırtschaft bedeutet 1€e$
eıne dauerhafte Ausrichtung der Leistungsfähigkeit un: „Tragekapazıtät“” der
ÖOkosysteme (vgl. 10) FEın dem heutigen Einsichtstand genügender Fortschritts-
begriff mui{fßs Fortschritt 1m Rahmen dessen bestimmen, „ Was VO den Bedingun-
DCH der Natur mıtgetragen wırd“ (21)

Die Anerkennung der „ Jrasekapazıtats der (nıcht als statische, sondern als
evolutiv-dynamische Gröfße verstandenen) Natur als der 1absolut respektieren-
den Grenze der Umweltpolitik veranla{it den Rat, sıch mıi1t führenden Umwelt-
ökonomen für eıne „zırkuläre Okonomie“ 1419 auszusprechen, 1ın der die Pro-
duktions- un! Entsorgungsprozesse 1n dıie natürlichen Kreisläufe eingeordnet
bleiben, da{ß sowohl die Ressourcen WwW1€e auch die Absorptionsfähigkeit der I J)m=
weltmedien ohne grundsätzlichen Verzicht aut eıne Steigerung der wirtschaftli-
chen Produktivıtät dauerhaft erhalten bleiben (vgl. 11) Diese Vorrangigkeıit der
Erhaltung der Umwelttunktionen tormuliert der KRat folgendermaßen:

99  1€ Nutzung eıner Ressource dart nıcht orößer se1ın als ihre Regenerationsrate der die Rate der
Substitution ihrer Funktionen (Ressourcenschonung). Die Freisetzung VO:' Stotfen da: nıcht
orößer se1ın als die Aufnahmefähigkeit der Umweltmedien (Tragekapazıtät)” 1)

Das Sustainability-Leitbild ordert zudem eiıne Erganzung dieses ökonomıi-
schen Konzepts durch das umweltpolitische Vorsorgegebot, das den VOISOTSCH-
den Schutz für Leben un! Gesundheıt der Menschen un: die Bewahrung der
türliıchen Lebensgrundlagen für künftige Generationen verbindlich testhält 12)

Ethische Grundlegung

Angemessener Sprachgebrauch. Ehe das Gutachten Z ethischen Grundlagenre-
lex1ion AnSeLIZt unterzieht den gyangıgen umweltethischen Sprachgebrauch
eıner kritischen Musterung: „Überschwengliche“, das heißt anderen Beziehungs-
ebenen zugehörıge Begrifte (z Partnerschalft, Geschwisterlichkeit u. a’ 1n
denen sıch bisweilen Tendenzen ZiUET: Personalisierung der Natur bzw. ZUIT Eineb-
NUuNng der Ditftferenz zwischen Mensch un:! übrigen Naturbereichen ausdrücken,
werden als ungee1gnet zurückgewı1esen (vgl. 73 30)
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1ne Schlüsselstellung schreıibt das Gutachten hingegen folgenden el Begrif-
ten Verantwortung „als FEinheit VO Klugheıt un:! Pflicht 24) 1m Sınn eıner
Fürsorge-Verantwortung, Ehrfurcht VOT der Natur 1m Sınn eıner ethisch mot1-
vierten Gegensteuerung einen reın instrumentellen Umgang mMI1t der Natur
un:! Recht als Miıttelsystem ZUTFr Regelung elnes miıt der Sustainabilıty-Konzep-
t1on kongruenten Umgangs mI1t der Natur.

Anthropozentrischer Ansatz und Prıinzıpien. In bezug aut die ethische egrün-
dung argumentiert das Gutachten für einen zenuın anthropozentrischen AÄnsatz,
der „den moralischen Unverfügbarkeıtsstatus des Menschen, se1ıne Wuürde als Per-
s10) überzeugend begründen“ (31) erlaubt. Der Text betont auftf dem Hınter-
grund großer ethischer TIradıtiıonen die Unersetzbarkeıt dieses den unantastbaren
Rang des Menschen vAnr Ausdruck bringenden Grundwerts,;, der das Fundament
der demokratisch-politischen Ordnung bildet. Dementsprechend sehen sıch die
Gutachter nıcht 1ın der Lage; eiınen der anderen Ansiätze der aktuellen umwelt-
ehtischen Diskussion (Pathozentrik, Biozentrik, Physiozentrik, zusammengefaßt:
Okozentrik, vgl 31) übernehmen.

Zugleich wırd aber auch die Oftenheit gegenüber den Anliegen der letzteren
Strömungen betont: Im Blick aut das VO Gutachten als „Säule“ des eth1-
schen Fundaments hervorgehobene „anthropozentrische Prizıp der Personalıtaät“
31) verweısen die Autoren auftf die der menschlichen Vernuntftnatur ınhärente
Empathiefähigkeit, die einen rücksichtsvollen, verantwortlichen Umgang mıt der
empfindungstfähigen Kreatur und darüber hınaus eine Respektierung der Eıgen-
bedeutung aller Naturwirklichkeit ordert (33) Gerade der Vernunttcharakter
menschlicher Personalıtät führt ZUT: Erkenntnis, da{f die Natur nıcht VO Gnaden
des Menschen exıstıiert; S1€e 1STt vielmehr das Umgreıitende. Dıie der Mensch-Natur-
Beziehung entsprechende Verantwortung steht dem Vorzeichen der Eın-
sıcht, „da{ß diese Natur ın ıhrem ebenso gewaltigen W1e€e versehrbaren Potential
LLUT 1n dem Ma{fe verfügbar bleibt, WwW1e€e der Mensch respektiert, da{fß S1e nıcht
darın aufgeht, allein für ıhn da sein“ 35)

Der Mensch bleibt freilich ZUr Existenzsicherung un SL: Entfaltung seıner
kulturell-zivilisatorischen Möglichkeiten auf die technısche Umegestaltung der
Natur angewlesen. Eben diese Gestaltungsprozesse sınd höchst konftliktträchtig.
Als „Konftlikt-Paradiıgma“ ann das Verhältnis VO Okologie un Okonomie gel-
ten (vgl. 34, 35)

Demjenigen ethischen Prinzıp, das nachweıslich die dem Gesamtwohl VO

Mensch un Natur entsprechende normatıve Grundorientierung ZUr Regulierung
unausweıichlicher Konflikte vermuttelt, gebührt der Rang eines „Schlüsselprinzips
der Umweltethik“ 36) Dieses normatıve Kernstück sieht der Rat 1m Retinıtäts-
prinzıp (von lat FGEIE: das Netz: deutsch: Prinzıp der Gesamtvernetzung; SCS
ben, dessen Schlüsselstellung zugleich das anthropozentrische Personalıtätsprin-
Z1p 1Nnsoweıt deutet bzw. begrenzt, als CS die Verantwortungswahrnehmung des
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Menschen konsequent einbindet ın die Gesamtvernetzung aller zıivilisatorischer
Tätigkeiten un:! Erzeugnisse in das lebendige (GGanze (vgl 36) Demzutolge rückt
in das ethische Reflexionszentrum eın Retinıtätstest, der 11UTr bestehen 1St
der Bedingung, da{f die Interdependenz der iınvolvierten Lebensbereiche ANSC-
MmMesscn berücksichtigt wird.

Krıterıen. Auf der Kriterienebene sınd 1m Rahmen der ethischen Urteilsbil-
dung sämtlıiche in den Prinzıpien verankerte DDıimensionen ZUT Geltung brin-
gCH.: die 1m Personalıtätsprinzıp zusammengefafste Verantwortung für sıch selbst
(Krıterıum Individualverträglichkeit oder iındıvıduelle Angemessenheıt, 43) un:!
für die soz1iale Mitwelt (Krıterıum Soztalverträglichkeit der soz1ıale Angemes-
senheıt, 41) bılden mi1t der ber das Retinitätsprinzıp vermıiıttelten
Verantwortung für die Umweltverträglichkeit Elemente der Urteilsfindung.

[)as Krıteriıum Umweltverträglichkeit 1St dabe1 sowohl 1m Sınn des Respekts
VOTLT dem Eıgenwert der Natur W1e€e auch 1mM Hınblick auf die Verträglichkeit für
den Menschen selbst verstehen. Das Krıteriıum Sozialverträglichkeit, das 1mM
Unterschied ZUTE Umweltverträglichkeit die den Menschen unmıttelbar
tangierenden Folgen betrifft, reicht ın räumlich-zeitlicher Hınsıcht VO der e1ge-
810 soz1ıalen bıs hın YABRE vgegenwärtıigen un: künftigen Menschheit. Es

ex1istentielle Enttaltungsbedingungen w1e auch gesellschaftlıch-struktu-
relle (insbesondere ökonomische) Aspekte (z Internalisierung der Umweltzer-
störungsfolgekosten 1n Gestalt ANSCHLCSSCHCI Preıise).

In bezug auf die durch den Umweltgipfel 1n Rıo 19972 gewachsene Sensı1bilisıie-
rung für die Zusammenhänge zwischen den Folgen der Armut der „Drıtten
It  C un den Umweltzerstörungen betont das Gutachten einerseıts die Ver-
schiedenheıt der jeweiligen ethischen Herausforderung, unterstreicht aber ande-
rerseı1ts, da{fß eıne Lösung dieser Umweltprobleme nıcht hne eıne VO unıversel-
len Solidarıtätsprinzıp gebotene Bewältigung der ylobalen soz1ı1alen rage ©& G

reichen 1St (vgl. 39 42)
Sustainabılity-Ethos. Das Kriteriıum Individualverträglichkeit artıkuliert dıie

mıiıt den spezifischen Entfaltungsaspekten des Rechts auf treie Selbstbestimmung
des einzelnen verbundenen Aufgaben. War profitiert der einzelne, verstanden
als „individuell verfafßstes, sıch selbst entwerfendes, offenes Bedürfnissystem“ (44)

sehr VO der Qualität eıner modernen Marktwirtschaft, da{fß der Rat die UOp-
tıon für diese Wırtschaftsordnung für „1M Prinzıp unhintergehbar“ (44) hält.
och bılden zugleich dıe mMI1t der ökonomischen Ffftizienz eröffneten Mi((-
brauchsmöglichkeiten in PUNCLO Konsum gerade 1n öÖkologischer Hınsıcht eıne
erNnste Geftahr (»Üb€l'flllß- un: Wegwerfgesellschaft“), der miı1t staatlich-rechtli-
chen Miıtteln alleın nıcht beizukommen 1sSt (vgl. 364) Geftfordert 1St er eın kom-
plementäres sıttliches Engagement, das heiflßt eın „Ethos als bewulfßt gelebte Moral
des einzelnen“ (46) Niäherhın zielt der Rat auf eın „Sustainability-Ethos“ 365)
das als ‚Ethos integrierter Verantwortung” 7WeE] Dimensionen umgreiıilt:
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FEinmal die Verantwortung für die außermenschliche Natur 1m Sınn elines Um-
weltethos; SE andern die Verantwortung für alle humanen Belange (vgl. 365)
Iiese beiden Aspekte umreıi1ßen den umfassenden Objektbereich, den das Subjekt
des Sustainability-Ethos integrativ gestalten hat Vom Umweltethos als eiınem
konstitutiven Moment des Sustainability-Ethos soll dem Vorzeichen des
Retinıtätsprinz1ps auch der Antrieb ZzUu dauerhaft-umweltgerechten Umgang
mı1t Wiıssenschaft un Technik ausgehen (vgl. 57© 372)

Die ethosgerechte Miıtwirkung 1St Dıienst Ganzen, das ZUr Bewältigung der
ökologischen Kriıse eines tragfähıgen Konsenses bedart. Dıie Konsensförderung
1St auf die durch das Sustainability-Ethos treigesetzten Kräfte angewlesen, die
nıcht zuletzt auch ZUT!r Erreichung verantwortbarer Kompromıisse zwischen VeCI-

schiedenen, Z e1l polarısıerten Stroömungen unerläßlich sınd (vgl. 3/78, 379)
hne die motivierende Kraft elnes solchen Ethos 1st schliefßlich auch nıcht jene
Akzeptanz erwarten, die VO der Bevölkerung 1m Fall der Unumgänglichkeit
einschneidender Umweltmafßnahmen gefordert werden mü{fßte

(Jüter- und UÜbelabwägung. Um den Schritt VO den erwähnten OT 1I11-

ethischen Stuten ZÜHT: Anwendungsebene vollziehen, bedarf och elıner Me-
thode, die ethisch optimalen Entscheidungen 1mM Spannungsfeld konkurrieren-
der Interessen un Ansprüche in der konkreten Handlungswirklichkeit anleıitet.
Fuür diesen „Ernstfall der Ethik“ 51) verwelst das Gutachten auf die „ethische
Methode der (suüter- un Übelabwägung“ 51) Unter Anwendung der dem Ethi-
ker VeEeErTrLAdutFEN allgemeinen Vorzugsregeln werden Zwel allgemeıne Handlungs-
maxımen als Übelminimierungs- bzw. Übelabwägungsregel aufgestellt:

ABn Handeln, das einem sıttlich gyuten 1e] diıenen soll, 1ST ethisch DE ann gerechtfertigt, W CIl die
mi1t iıhm verknüpften negatıven Nebenwirkungen aut das Jeweıls geringstmöglıche Ma{fß gebracht WCCI-

den  CC (53) „Eın Handeln, das einem sıttlıchu1e] dienen soll, 1St ethisch 11UT gerechtfertigt, wenn

dıe als Nebenfolge eintretenden Übel geringer sınd als dıe Übel, die aus eiınem Handlungsverzicht C1-

wachsen würden“ Beıide Regeln sınd uch aut die Ungewißheitsbedingungen anzuwenden, mMI1t
denen sıch das umweltpolitische Handeln nıcht selten kontrontiert sıeht (vgl=

Die folgenden Teilabschnitte sind den „rechtlichen Rahmenbedingungen umweltgerechten Han-
delns“ (61—82), der Okologie als interdisziplinärer „Brücken-Wıssenschaftt“ 83-118) SOWI1e den
„ökonomischen Bezugsgrößen“ E gewıdmet. Der anschliefßende zweıte Abschnitt des
Grundlagenteıls befafßt sıch mıiıt den ‚umweltpolitischen Zielen un:! Ansätzen ZUr Analyse der Um-
weltsituation“ (  E Beispielhaft wırd der nıederländische Umweltpolitikplan einbezogen, nach
dessen Vorbild Umweltindikatoren (u a.) als Ma{iistäbe für den Realisierungsgrad umweltpolitischer
Programme entwickelt werden. Im dritten Abschnitt geht die „Instrumente 72008 Verwirklichung
eiıner dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung“- Unterschieden werden Instrumente auf
struktureller Ebene (Maßnahmen ZUr Verminderung der Umweltnutzung, Umweltentlastungspoten-
tiale, ordnungsrechtliche un: ökonomische nNnstrumente &) un auf personaler Ebene:; letzteren
Instrumenten zahlen neben dem Sustainability-Ethos die Aufgaben eıner Umweltbildung.

Im zweıten 'eı1l des Gutachtens EKSEATTEeTr der Rat seınen periodischen Bericht AT Lage der Umwelt
1n Deutschland-Er analysıert un! bewertet diıe umweltpolitische Sıtuation 1mM Ganzen un!
1n einzelnen Problemzonen (Z. Boden- un! Gewässerschutz, Abfallwirtschaft, Luftreinhaltung).
Der Rat sieht sıch 1n diesem Zusammenhang veranlafßt, angesichts des VO der schwierıgen Wırt-
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schaftslage ausgehenden polıtıschen Drucks VOT eıner „Ökologischen Gegenreformation“
WAalrlleEl.

Eınen aktuellen Beıtrag rAebe Konkretisierung des Leitbilds einer dauerhaft-umweltgerechten Ent-
wicklung legt der Rat schliefßßlich 1mM dritten 'eıl des Gutachtens VOI, in dem die Kontlikttelder Um-
elt und Verkehr (vgl 8O9 886) SOWI1e Umwelt und Landwirtschatt (vgl SA 948) behandelt. / weı
Anhänge, eın Laiteratur- un! Abkürzungsverzeıichnıs, eın Regıster, eın Verzeichnis der Veröttentli-
chungen des Rats SOWI1e der VO Rat herausgegebenen Materıalıen 70R Umweltforschung beschließen
das 380 CN bedruckte Seıten umtassende Gutachten.

Zur Rezeption des Sustainable-Development-Konzepts

Jede Bewertung des vorliegenden Gutachtes mu{ Rücksicht nehmen auf den
Rahmen un! die Aufgaben, die dem Expertengremium vorgegeben sınd Die
Aufgaben wissenschaftlicher Politikberatung siınd der sensıiblen Schnittstelle
zwıschen politischem un: wissenschaftlichem 5System sıtuleren. Von daher C1-

klären sıch die Überlegungen Fragen der Akzeptanz, des Konsenses un der
Durchsetzbarkeit. Die Vielfalt der Akteure un! Interessen mu mehr mi1t-
bedacht werden, als WIr 6S jer mıt eıner aterıe tun haben, die das politisch-
gesellschaftliche Leben längerfristig einschneidend beeinflussen soll

Die Stellung des Rats erklärt, da{ß CI seıne Aufgaben (u wissenschaftliche In
formationsbeschaffung un:ı -aufbereitung, Analyse, Diagnose, Klärung VO Ziel-
vorstellungen Uun:! Wertebezug, Risikoerkennung un: -minderung Frühwarn-
funktion Auftfklärung für Politik un: Offentlichkeit, Handlungsempfehlun-
gen)“ auf dem Boden un:! 1mM Rahmen der geltenden staatlich-gesellschaftlichen
Ordnung ertüllen hat Darauf e1gens hınzuweisen 1sSt deshalb nıcht überflüssıg,
weıl die rage der Wertebasıs sıch be] eiınem Dokument der vorliegenden Art be-
sonders deutlich stellt.

Die Sachverständigen erfüllen ıhre Aufgabe 1ın eiınem komplexen Spannungs-
feld zwıschen den Polen Verwissenschaftlichung der Politik un Politisierung der
Wıssenschaften. Man wırd ıhre I)iıenste auch danach bemessen mussen, wıevıiel
S1€e ZuUur Vermittlung polıtischer Handlungsalternativen bzw. -optionen un: ZU

kreatıven Umgang mıt Sachzwängen beitragen können. Dabe ware jedoch LCAa-

lıtätsblind, Politik als eintachen Umsetzungsvorgang wiıissenschaftlich begründe-
Ler Empfehlungen verstehen. Politische Entscheidungsprozesse unterliegen
mehrstufigen Bedingungen. Nıcht zuletzt sınd S1€e 1ne Frage des demokratischen
Konsenses bzw. Konfliktausgleichs?. Wıe sehr 1m vorliegenden Gutachten die be-
stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, wırd zunächst die kommende
Diskussion 1n den involvierten Spezialgebieten zeıgen.

Der Rat hat seıne zentrale Aufgabe, „Sustainabilıty-Rationalıtät“ ın der dI15C-
INCSSCHCIL, systemübergreifenden Weiıse 1ın den polıtıischen Entscheidungsprozeiß
einzubringen, 1n eıner seiıner bisherigen Tätıgkeıt beispiellos
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grundsätzliıchen un: umfassenden Art angepackt: Im Grundlagenteil nımmt CI

sıch nıcht wenıger VOTL als dıe (am Leitfaden des Sustainable-Development-Kon-
sıch orientierende) „systematiısche Entwicklung elınes integratıven Ansatzes

der Umweltpolitik“. I )as Sustainability-Konzept, ursprünglich sektoral 1n der
Forstwirtschaft beheimatet, ann VOT allem durch den „Brundtlandbericht“
1987): 1: globalen Kontext der Verknüpfung VO umwelt- un entwicklungspo-
lıtiıschen Aspekten weltweıt bekannt geworden un schliefßlich durch die Welt-
konftferenz für Umwelt un! Entwicklung 1n Rıo de Janeıro (1992) definıitıv
eıner Industrie- un Entwicklungsländer umgreifenden Orientierungsleitvorstel-
lung aufgestiegen, biıetet sıch schon dem Gesichtspunkt der zunehmend
dringlicher werdenden politischen Zielvorstellung eıner globalen Konsensftfähig-
e1ıt Hınzu kommt selbstverständlich die Verpflichtung ZUur Umsetzung der 1ın
den Vereinbarungen des Umweltgipfels VO Rıo übernommenen Grundsätze.
Ebenso 1St die wachsende Europäisiıerung der Umweltpolitik beachten?”?.

Die Konjunktur des Sustainable-Development-Leitbilds steht 18 50% allerdings
och 1n keinem wünschenswerten Verhältnis AT Eindeutigkeıt, Klarheıit un
Operationalıtät. Eıigentlich haftet ıhm gegenwartıg och eher der Charakter eıner
faszınıerenden Vısıon als eınes Konzepts Eın Leıitbild vermas och keıine kon-
krete Orıientierung, schon al keine Patentrezepte geben. Seine Funktion 1st
CDy höchst komplexe, langfristige Zusammenhänge un:! Anlıegen auftf 1ne oriffige
Oorm bringen, 1ne yrundsätzliche Richtung welsen un eınen Suchprozefß
1n die gezeıgte Rıchtung 1n Gang seizen Typisch für diesen Prozef(ß sınd die
Stichworte Operationalısıierung, Findung VO Zielelementen, Gestaltungsprinz1-
pıen un -regeln, Autstellen VO Bewertungskriterien, Standards, Indikatoren,
Parametern usf. Die leistende wiıissenschaftliche Arbeit findet vielfach Uunfiter

Bedingungen der Ungewißheıit un: der Unsicherheit vieler Daten Hınzu
kommt die schillernde Buntheit des einschlägigen Begritfstelds Sıe zwıngt nıcht
erst OFT ZuUur Klärung un eindeutigereren Inhaltsbestimmung, ıhm eiıne der-
ARHE umftassende Orientierungsfunktion zugewlesen wird. Die bereıts vorliegenden
Diskussionsbeiträge besonders betroffener Wiıssenschaftsgebiete lassen eıne kon-

Diskussion ber voraussıchtlich jedes der tragenden Begritfselemente
dieses Leitbilds erwarten/. 1ıne Beurteilung mMUu sıch demzufolge dıe Frage stel-
len, W1€e das schillernde Sustainable-Development-Konzept autf den Begriftt SCn
bracht un! mi1t Inhalt getüllt wırd Dıie ethische Grundlegung macht davon keine
Ausnahme.

Zum ethischen Grundlagenteil
Schon eın Vergleich mıiıt dem Umweltgutachten A4UsS dem Jahr 1987 ZEIST: dafß die
Bereitschaft des Rats, 1n bezug aut seinen ethischen Standort „Flagge ZeiSeN,
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eıne eher prekäre Sache 1St. Die Vertasser des Gutachtens VO 198 / hatten och
explizıt erklärt: „Der Rat hält 65 weder für möglıch och für sinnvoll, zwıschen
unterschiedlichen ethischen Posıtionen, denen jeweıls auch eın estimmtes Men-
schenbild entspricht, Stellung beziehen“ Da{fi sıch die damalıgen Gutachter
ann nıcht konsequent diesen Vorsatz hielten un: ohl auch nıcht halten
konnten, mOoge 1Jer unkommentiert bleiben?.

Demgegenüber SOTSCII die Autoren des Gutachtens 1994 darunter der Mün-
chener Soz1ialethiker Wılhelm Korff für die wünschenswerte Iransparenz. Die-
SCS Novum verdient Anerkennung. Die ZUgUNSLEN einer gemäaßsıgt anthropozen-
trischen Gesamtkonzeption vorgebrachten fundamentalethischen Argumente
fektieren die verbindliche Wertestruktur der Vertassung. Sıe entsprechen der
Sonderstellung des Menschen, w1e€e S1e iınsbesondere 1m Artıikel K des Grundge-
Setzes un neuerdings 1ın der Formulierung der Staatszıelbestimmung des
Artikels 20a autscheint:

„Der Staat schützt uch 1ın Verantwortung für die künftigen CGenerationen die natürliıchen Lebens-
grundlagen 1mM Rahmen der verfassungsmäfßßıigen Ordnung durch die Gesetzgebung un! ach Maißgabe

CC
VO: (zsesetz un:! Recht durch die vollziehende Gewalt un! die Rechtsprechung.

Diese wohlbegründete Optıon für eıne intergenerationell erweıterte anthropo-
zentrische Grundkonzeption VCLINAS dıie Vorzüge des Menschen, die Erkenntnis-,
Vernunft- un: Moraltfähigkeıit, ohne Nivellierungsverluste ZUgUNStiEN einer SUu-
staınabılıty- Verantwortung einzusetzen. S1e hat den 1mM Blick auf die Konsens-
tIrage wesentlichen weıteren Vorzug, für die VO der Wertestruktur der Vertas-
SUunNng überzeugten Bürgerinnen un: Burger nachvollziehbar se1ın un!: auf dem
großen Potential „klassıscher“ FEthiktradıitionen widerspruchsfreıi aufbauen
können. S1e dürfte auch den Zugang zeiıtmächtigen philosophisch-ethischen
Theorien Z Diskurstheorie der Moral) offenhalten. Allerdings ware 1m Inter-
PCSSC eıner Vemeidung V MifsSverständnissen, die sıch b€l negatıv besetzten
Schlagworten besonders rasch einzustellen pflegen, eıne Dıfferenzierung des An-
thropozentrikverständnisses sehr angezeıgt SCWCCSCH. Zu unterscheiden ware —

ben einer iınhaltliıch-materialen Bedeutungsebene, für die eın Verständnis des
Menschen als Spitzengeschöpf typısch 1St; die Anthropozentrik als Ethosform,
deren Pointe 1n der Verantwortungsstellung des Menschen liegt. Hınzu kommt
die methodische Ebene der Anthropozentrik, auf der der Hauptakzent 1n der Un:
hintergehbarkeit der zentralen Posıition des Menschen als erkennendes un: han-
delndes Wesen legt *.

Relativ unbestimmt bleibt 1mM vorliegenden Gutachten die Bedeutung der
Kermenschlichen Naturwesen un:! -bereiche. WEr 1St schon der Beschreibung
bestimmter Grundhaltungen (Z Ehrfurcht) eıne ZeEWI1SSE Wertschätzung
entnehmen, der normethisch bedeutsame Begriffe w1e€e Eigenbedeutung un Fı-
genwert der Natur (vgl. dZ 40, 365 36/, 404) korrelieren. Deutlich erkennbar 1St
auch die Abwehr eıner reın instrumentalen Nutzenperspektive. och bleibt die
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rage, inwıewelt den betreffenden Naturbereichen intrinsıscher Wert zukommt.
Es bleibt das Problem klären, WwW1e€e 1n sıch gul (Eıgenwert) se1ın annn 1m
Hınblick autf den Menschen. Wıe steht CS mıiıt weıteren Abstufungen Z ”ZW1-
schen belebter un unbelebter Natur)? 172 Im Unterschied Z Menschen, dessen
Selbstzweckhaftigkeit 1mM lext eindrucksvoll hervortritt, tehlt eıne Ana-
lyse der Iragweıte VO Eıgenbedeutung un: FEıgenwert der außerhumanen Natur.
Im Bliıck auf die Konflikte zwischen ökonomischen un: ökologischen Ansprü-
chen kommt jedoch der rage des Verhältnisses VO ethischem Wert un ökono-
miıschem Wert der Natur 1ne Schlüsselbedeutung Hıer IST. och Verteine-
rungsarbeıt eıisten.

i1ne besonders anerkennende Hervorhebung verdient das Ketinıtätsprinzıp.
Mıt dieser kreativen Begriffsprägung gelingt CS in der Jat: die ethisch gebotene
Beachtung der Vernetzungsaspekte zwıischen gesellschaftlichen Teilsystemen, Ja
zwıischen allen Lebensbereichen „auf den Begritf“ bringen. Ist 6S hoch D
orıffen, den geforderten Retinıitätstest mutatıs mutandıs mıt Kants Verallge-
meınerungstest für axımen vergleichen!? Dıie Stoßrichtung dieses Prinzıps
trıfft den Lebensnerv der Sustainability-Problematik prazıs, dafß CS als eigent-
liches Sustaimabilıity-Prinzip gelten annn Es 1St bestens gee1gnet, die ertorderli-
chen Abwägungsprozesse Z ethischen Urteilsbildung auf den Punkt brın-
CI

Be]l den Objektbereichen un: den Wırklichkeitsdimensionen hingegen, deren
Vernetzung un:! Wechselwirkung ber das Ketinıtätsprinzıp ZUuUr Geltung kommt,
stellt sıch die Frage der ANSCIMESSCHNCH Eınteilung: Im allgemeinen werden „dreı
Säiäulen“ SCNANNL (ökologischer, ökonomischer, soz1ıaler Aspekt, vgl 1:7) Die Be-
rücksichtigung des soz1alen Aspekts 1St als Fortschritt 1n der Diskus-
S10N CELCH die längere elıt auft die Konfliktsphären Ökologie un Okono-
mMmMi1€e verengt erschien. Allerdings 1St nıcht 1Ur diese Irıas 1m vorliegenden Bericht
nıcht ımmer präazıs eingehalten worden ??, CS iragt sıch auch, inwıeweıt s1e sıch 1ın
den Krıterien der ethischen Urteilsfindung (Umweltverträglichkeit, soz1ale un:
individuelle Angemessenheit/ Verträglichkeit) ANSCMCSSC spiegelt. Keıne Schwie-
rigkeiten o1bt 6S 1n bezug auf Ökologie und Okonomaie, WeNn INna  z W AS aller-
dings nıcht allgemein akzeptiert 1St Wirtschaftsethik als Teıl der Sozialethik VOI-
steht. Wo aber 1St die Indıvidualverträglichkeit 1n der Vernetzungstrıas berück-
sıchtigt? Dıie berechtigte Forderung ach eıner Ergänzung der Krıterien Umwelt-
un! Sozlalverträglichkeit das Krıteriıum Indıyvidualverträglichkeit würde für
eıne entsprechende Aufnahme die Vernetzungsdimensionen sprechen.
Andere, Jer nıcht explizıt angesprochene Regelungs- un: Vernetzungsbereiche
(Z Technik, Wıssenschaft, Recht, Politik) sınd einbezogen, WenNn die sSCHAMNT-
ten Krıterien für die jeweıls entsprechenden Ethikbereiche stehen.

ine ZEW1SSE Inkongruenz erg1bt sıch auch beim Vergleich des Gebrauchs der
Begriffe Umweltethos, Sustainability-Ethos un: Umweltethik. Warum wurde
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letztere nıcht parallel 7ABKE Verhältnisbestimmung VO Umweltethos un: Susta1in-
ability-Ethos als konstitutives Moment eıner umfassenderen Sustainability-
FEthik konzıpiert?

In einem ethisch ansprechenden Leitbild 1St auch die rage beantworten,
Ww1e€e der Mensch beschafften se1ın mufß, der eıner Zukunft 1m Sınn der dauerhaft-
umweltgerechten Eintwicklungskonzeption gewachsen ware. Die Antwort liegt
1m Konzept elınes Sustainabilıty-Ethos. Im Blick aut den wünschenswerten inter-
kulturellen Austausch ber eın weltweıtes Ethos dieser Art dürtten sıch ındes
manche Probleme ergeben, die bereıits A4US dem Dialog ber die Universalutät der
Menschenrechte bekannt sind

Der Aufgabenteilung zwischen struktureller un: iındividueller FEbene 1m VOI -

liegenden Bericht wiırd I1a  - grundsätzlich zustiımmen können. Das Verhältnis
beider 1St als komplementär gedacht. Befremdend wirkt allerdings die Einord-
Nung des Ethos 1n den Abschnıitt „Instrumente Z Verwirklichung eıner dauer-
haft-umweltgerechten Entwicklung“ 1301%): Selbst WEe1n Ianl einen sehr weıten
Instrumentenbegriff zugrunde legt, bleibt der Eindruck der Unangemessenheit.

AST völlig ausgefallen 1STt die Berücksichtigung eıner Stute zwischen Indivi-
uum un: gesellschaftlichen Strukturen: die Ebene der 1mM personal-zwischen-
menschlichen Bereich angesiedelten Gruppen (z Famıilıe). Unter ethischen
Vorzeichen könnten eıne Reihe VO Verantwortungselementen für diese Ebene
spezıfızıert werden Wr Besonders spürbar wirkt sıch dieses Deftizıt 1mM Kontext des

1mM übrigen sehr iınstruktiven Abschnuitts ber Umweltbildung aUuUs, die erst aut
der Ebene der Schule ansetzt (vgl. 404 440) Die Erfahrungen mMI1t der Natur, die
Kınder 1n der eıt ihrer stärksten Eingebundenheıt 1ın die Famiıulie un:! ıhrer An-
gewlesenheıt aut S1€e machen können, sınd ındes grundlegend. Das Kennenlernen
der Lebensvielfalt un: Schönheıt der Natur, die Beobachtung der elementaren
organge der Jahreszeıten, der Rhythmen VO Wachstum, Reife, Ernte un: wI1n-
terlicher Ruhezeıt, das Verständnıis des Reichtums der Natur un die Vermittlung
entsprechender normatıver Orıentierungen, aber auch Eindrücke VO den
unübersehbaren Spuren der Umweltzerstörung, l 1€eSs 1St VO großer Bedeutung
e1ım Autbau eıner ökologisch sens1iblen un ansprechbaren Persönlichkeit. Auf
diesem Weg können auch die schulischen Beıträge 7AUUE Umwelterziehung siınnvoll
vorbereıtet, unterstutzt, begleıtet un: erganzt werden.

Dıiese mehr als Anfragen enn als Kritik verstehenden Punkte erhielten 1N-
des eınen ungebührlichen Stellenwert, würden S1€e die gerade auch 1m ethischen
Grundlagenteil erbrachte Gesamtleistung verdecken. Wer eıne Vorstellung VO

der Vielfalt der Problematik un auch VO der Schwierigkeit hat, für uUuNseTC plu-
ralistische Gesellschaft eın konsensfähiges ethisches Leitkonzept auszuarbeıten,
mu{f dem Rat Anerkennung zollen für den Mut eıner derart klaren Stellung-
nahme un:! für die Qualität dieser ethischen Standortbestimmung.
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Zur Partızıpation VO Kırche un Theologie
7u den VO Gutachten aufgeführten „Experten AaUS Engagement” (381 388 f
zählen auch die Kırchen Dıe wıssenschaftliche Theologie hat zudem Anteil
Kreıs der Experten der Sache Besonders unmıttelbar wırd dıie eth1-
sche und pädagogische Kompetenz VO Theologie un: Kırche durch das vorlie-
gyende Gutachten herausgefordert WIC schon das Selbstverständnis beider
Blick auf die dem christlichen Glauben entsprechende Verantwortung für die
Hauptbereiche des Sustainability Leıitbilds verdeutlicht !> Di1e Teilnahme C1-

He übergreifenden Proze( ZUuU Autfbau Sustainability Mentalıtät ertor-
ert freilich die CISCHNCNH glaubensmäfßig gepragten Überzeugungen aut kommu-
nıkable We1lse einzubringen

Im Unterschied zZUTr protestantischen Theologie, die bezug auf den ethischen
Grundansatz C11C ausgepra  LE nıchtanthropozentrische Schwerpunktbildung
kennt STIUDPICICH sıch die VON deutschsprachigen katholischen Theologen vertafßs-
ten umweltethischen Beıtrage beinahe ausnahmslos 111C gemäßıgt anthropo-
zentrische Grundkonzeption die sowohl dem Gedanken des Eıgenwerts der
Kerhumanen Natur WIC der unıversellen Offnung des Gerechtigkeitsgrundsatzes

Sınn intergeneratiıonellen Verteilungsregel oder (fiktiven) INnterge-
nerationellen Konsenses verpflichtet ist 16 Da der Anthropozentrikbegriff
diesem Fall och theologisch reflektieren 1ST versteht sıch VO selbst

Das Ketinıtätsprinzıp oreift brillanter orm CE Grundanliegen kıirchlicher
Verlautbarungen un: theologischer Beıträge ZUr Umweltverantwortung auf Es
1ST VO daher erwarten da{ß das vorliegenden Gutachten entwickelte Ethik-
konzept katholischen Raum aum auf grundsätzliche Ablehnung stoßen wiırd
da{ß vielmehr wesentliche Voraussetzungen für C111 aktive Beteiligung ZUuUr Ver-
wirklichung dieses Leıitbilds gegeben sınd.

Dies heißt 1U nıcht, da{fß CIM konfliktfreier Dıialog MI1 Kırche un!: Theologie
erwarten WAaIiICc. Zum bırgt der C116 oder andere Grundlagenaspekt (Z

Folgerungen AaUusSs dem Prinzıp der Gemeinwidmung der Erdengüter für C1I1HIE Su-
staınabılıty Ethık) och Zündstoff Zum andern könnte das Gewicht be-

Verantwortungsdimensionen interdependenten Gesamtgefüge
ers bestimmt werden (Z Eınsatz für die Entwicklung der süudlichen Hemıi-
sphäre Zusammenhang MmMIit der Ursachenkette AÄArmut Bevölkerung
Umwelt) In diesem Zusammenhang WAaTiC auch CI unmıttelbar ethische (5€e-
wichtung der vorangehenden Abschnitt aufgeführten Ressourcenschonungs-
und Iragekapazitätsregel aNgCZCIHL 1/

ber auch innerhal VO Theologie un: Kirche dürfte der erforderliche W C1-
tere Klärungsprozefß aum konfliktfrei verlauten WIC der soz1ialethischen Be-
handlung des Themas Okologie un! Okonomie den etzten Jahren abzulesen
1ST Das erkennbare Spektrum reicht VO der These, daf „die Ökologische Dımen-
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S10NHans J. Münk  sion ... als die primäre und umgreifende angesehen werden (muß), von der her  die sozialethischen Kategorien nur zu definieren sind“ !8, bis zur tendenziellen  Gegenposition, die die ökologische Verantwortung im Begriff verantwortlichen  Wirtschaftens (und damit in der Sozialethik) impliziert sieht!?. Letztere Auffas-  sung dürfte sich freilich schwertun mit der im Kriterium Umweltverträglichkeit  angelegten Sorge um die „Sicherung der Eigenexistenz und der darin vom Men-  schen unabhängigen Eigenbedeutung der Natur“ (40). Sozial- und Umweltver-  träglichkeit werden vom Gutachten zwar als eng vernetzte, aber letztlich nicht  aufeinander reduzierbare Dimensionen verstanden. Mit anderen Worten: Es geht  in Theologie und Kirche um die Weiterentwicklung der eigenen Soziallehre in  Richtung auf das Konzept einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Dabei  kann und soll dieses neue Gutachten als kompetente und instruktive Referenz-  schrift gute Dienste leisten. Ein solcher Gebrauch wäre nicht zuletzt ein Zeichen  der Anerkennung, die es verdient.  ANMERKUNGEN  ! Es handelt sich um das 4. (Gesamt-)Gutachten seit d. Einrichtung d. Sachverständigenrats (1971) beim Bundesin-  nenministerium. Inzwischen wurde d. Rat (in modifizierter Form) d. Bundesministerium f. Umwelt, Naturschutz u.  Reaktorsicherheit zugeordnet; vgl. G. I. Timm, Die wiss. Beratung d. Umweltpolitik. Der Rat v. Sachverständigen f.  Umweltfragen (SRU) (Wiesbaden 1989); SRU, Umweltgutachten 1994 (Stuttgart 1994) 337 f. In Klammern die Text-  ziffern dieses Gutachtens.  2 Timm 8{ff., 45.  3 G. I. Timm, Der Rat im Überblick: Organisation, Aufgaben, Kritik, in: Im Dienst d. Umwelt u. d. Politk. Zur  Kritik d. Arbeit d. SRU, hg. v. H. Schreiber, G. I. Timm (Berlin 1990) 22f.  + Unsere gem. Zukunft. Der Ber. d. Weltkomm. f. Umwelt u. Entwicklung (Brundtland-Ber.), hg. v. V. Hauff (Gre-  ven 1987).  > Das 5. EG/EU-Umweltprogr. trägt d. Titel: „Für eine dauerhafte u. umweltgerechte Entwicklung“.  © Nicht weniger als 24 Begriffsumschreibungen von Sustainable development bieten D. Pearce, A. Markandya, E  Barbier, Blueprint for a green economy (London *1990) 173-185.  7 Vgl. z. B. P. Klemmer, Ressourcen- u. Umweltschutz um jeden Preis?, in: Sustainable Development. Leitziel auf d.  Weg in d. 21. Jh., hg. v. G. Voss (Köln 1994) 22 — 57.  ® Umweltgutachten 1987 (Stuttgart 1987) 1607; vgl. auch 12, 84f., 1608 f.  ? G. Altner, Eth. Aspekte im Umweltgutachten 1987, in: Schreiber, Timm (A. 3) 39—46.  19 Dt. Bundestag, 12. Wahlperiode. Drucks. 12/8423 (2. 9. 94) 4.  1! B. Irrgang, Chr. Umweltethik. Eine Einf. (München 1992) 17.  12 Zum Umgang mit Tieren vgl. jedoch 32.  13 Vgel. z. B. 404.  14 Vgl. v. Verf., Umweltschutz zw. individualeth. Verantwortung, personal-zwischenmenschl. Anspruch u. struktu-  ralen Maßnahmen, in: JCSW 30 (1989) 105—108.  !5 M. Schlitt, Umweltethik. Philos.-eth. Reflexionen — Theol. Grundlagen - Kriterien (Paderborn 1992) 162-182.  16 Vgl. meinen Beitr. für d. Anfang 1995 erscheinende FS für F. Furger zum 60. Geburtstag.  7 Vgl. dazu die von d. wiss. Arbeitsgruppe für weltkirchl. Aufg. d. DBK hg. Studie d. Sachverständigengruppe  „Weltwirtschaft u. Sozialethik“: Wirtschaft — global u. ökologisch. Überlegungen zu Ressourcenschonung u. Um-  welterhaltung (Bonn, Juni 1994) 20f.  18 H.-J. Höhn, Kath. Soziallehre heute —- Positionen u. Perspektiven, in: ThRv 89 (1993) 96.  19 L. Roos, Einen Markenartikel ändert man nicht ohne Not, in: NOrd 47 (1993) 345— 354, bes. 351.  66als die primäre und umgreifende angesehen werden MU: VO der her
die soz1ıalethischen Kategorıen 1L1UT definieren siınd‘ 185 bıs ZUT tendenziellen
Gegenposıition, die die ökologische Verantwortung 1mM Begrifft verantwortlichen
Wırtschaftens (und damıt 1in der Sozıalethıik) implıziert sicht!?. Letztere Auffas-
SUNS dürfte sıch freilich schwertun mı1t der 1m Krıteriıum Umweltverträglichkeit
angelegten Sorge die „Sıcherung der Eıgenexıistenz un: der darın \£©) Men-
schen unabhängigen Eigenbedeutung der Natur  s (40) Soz1al- un Umweltver-
träglichkeit werden VO Gutachten ZW ar als CNS VOIHGLZTE:; aber letztlich nıcht
aufeinander reduzijerbare Dımensionen verstanden. Miıt anderen Worten: Es geht
1ın Theologie un Kırche die Weıiterentwicklung der eigenen Soz1iallehre 1ın
Rıchtung auf das Konzept eıner dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Dabej
ann un! soll dieses 1LECUEC Gutachten als kompetente un instruktive Reterenz-
schrift gutLe Diıenste eısten. FEın solcher Gebrauch ware nıcht zuletzt eın Zeichen
der Anerkennung, die CS verdient.
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